
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

der Bevollmächtigten des Landes beim Bund und für Europa und Medien

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/3062 –

Einführung des Warnsystems „Cell Broadcast“ in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/3062 – vom 26. April 2022 hat folgenden Wortlaut:
Bis zum 21. Juni 2022 sollen alle EU-Mitgliedsstaaten das automatisierte SMS-Warnsystem „Cell Broadcast“ eingeführt haben, 
welches bereits zur Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 ein wichtiges zusätzliches Warnmittel gewesen wäre. Laut Medienberichten 
wird Deutschland diese Frist nicht einhalten.
Daher frage ich die Landesregierung:
Bis wann rechnet die Landesregierung mit der Einführung des Cell-Broadcast in Rheinland-Pfalz?

Die Bevollmächtigte des Landes beim Bund und für Europa und Medien hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung 
mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER)
vom 24. April 2022
„Einführung des Warnsystems „Cell Broadcast“ in Rheinland-Pfalz“
- Drucksache 18/3062 -

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

ich beantworte namens der Landesregierung die vorbezeichnete Kleine Anfrage wie 
folgt:

Für die Einführung der Cell-Broadcast-Technik ist der Bund zuständig. Mit dem Aufbau-
hilfegesetz, das der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats im September 2021 
verabschiedet hat, wurde die Einführung von Cell-Broadcast beschlossen.

Mit dem nun neu eingeführten §164a des TKG werden die Mobilfunknetzbetreiber ver-
pflichtet, technische Einrichtungen vorzuhalten und organisatorische Vorkehrungen für 
die jederzeitige unverzügliche Aussendung von Warnungen zu treffen sowie War-
nungen auch jederzeit und unverzüglich auszusenden. Die Warnungen werden über 
das Warnsystem des Bundes (Mowas) durch die Behörden des Zivil- und Katastro-
phenschutzes ausgelöst. Diese Neuerung des Telekommunikationsgesetzes ist am 
1. Dezember 2021 in Kraft getreten.

Gemäß der Neuregelung wurde das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, Regelungen 
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über die grundlegenden technischen Anforderungen, die organisatorischen Rahmen-
bedingungen und die Sicherheitsanforderungen für die Aussendung von Warnungen im 
öffentlichen Mobilfunknetz zu treffen. 

Im Beirat der Bundesnetzagentur sowie im Bundesrat hat sich die rheinland-pfälzische 
Landesregierung für eine schnelle Umsetzung von Cell-Broadcast eingesetzt, so dass 
die Verkündung der Mobilfunkwarnverordnung bereits unmittelbar nach Inkrafttreten 
des Gesetzes am 7. Dezember 2021 erfolgte und die Bundesnetzagentur nach Konsul-
tation der Beteiligten umgehend am 24. Februar 2022 die „Technische Richtlinie DE-
Alert“ mit einer Umsetzungsfrist von zwölf Monaten erlassen konnte. In dieser sind spe-
zifische technische Anforderungen für die Mobilfunknetzbetreiber definiert, um das Sys-
tem und die Anbindung an das Modulare Warnsystem des Bundes in Deutschland zu 
implementieren.  

Damit wird zukünftig neben analogen Sirenen, Rundfunkhinweisen und Warnapps wie 
NINA ein weiterer Weg zur Warnung der Bevölkerung im Falle einer Katastrophe zur 
Verfügung stehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
Heike Raab 
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